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Die Waschmaschinen-Sperre fällt weg

Seit 1. Januar 2009 dürfen unsere Kundinnen und Kunden auch über

Mittag waschen. Die Sperrpflicht für Waschmaschinen ist aufgehoben.

Waschmaschinen, Tumbler und andere Geräte mit einer Leistung von mehr
als 3 kW konnten bisher über die Mittagszeit nicht genutzt werden. Sie wur-
den gesperrt. Diese Regelung gehört im Versorgungsgebiet der Elektra Frau-
brunnen der Vergangenheit an: Die Sperrpflicht ist per 1. Januar 2009 aufge-
hoben worden. Somit hat der Waschtag für unsere Kundinnen und Kunden
auf Wunsch ab sofort 24 Stunden – und dies während der ganzen Woche.
Sperrungen von Elektroheizungen und von Geräten mit dem Zusatzprodukt
Netz UB (Wärmepumpen, Grossbacköfen usw.) bleiben bestehen.

Was muss ich tun, um die Waschmaschinen-Sperre zu entfernen?

Liegenschafts- Entfernen Sie den Sperrschütz auf keinen Fall selber!
besitzer Beauftragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur, die notwen-

digen Installationsanpassungen vorzunehmen.

Mieter Informieren Sie den Liegenschaftsbesitzer oder Ihre Ver-
waltung. Diese können einen Elektroinstallateur mit den
notwendigen Arbeiten beauftragen.

Die Kosten für die Installationsanpassung gehen zu Lasten des Auftrag-
gebers oder Liegenschaftsbesitzers.


